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Dekret 
über die familienergänzende 
Kinderbetreuung (DFK)

Vom 

Der Grosse Rat des Kantons Aargau,

gestützt auf die §§ 39a Abs. 1 und 39b 
Abs. 2 des Gesetzes über die öffentli-
che Sozialhilfe und die soziale Präven-
tion (Sozialhilfe- und Präventionsge-
setz, SPG) vom 6. März 2001 1),

beschliesst:

I.

§ 1
Geltungsbereich

1 Unter den Geltungsbereich dieses 
Dekrets fallen folgende Leistungs-
erbringende:

a) Kindertagesstätten,

b) Tagesstrukturen,

c) Mittagsbetreuungen,
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d) Tagesfamilien,

e) Spielgruppen.

2
Die Kinderbetreuung durch Verwand-

te und durch Personen ohne Erwerbs-
absichten fällt nicht unter dieses De-
kret.

2
Nicht unter dieses Dekret fallen:

a) Kinderbetreuung durch Verwandte 
und durch Personen ohne Erwerbsab-
sichten,
b) Mittagstische, die auf Basis der 
Freiwilligenarbeit betrieben werden.

Zustimmung

§ 2
Begriffe

1 Kindertagesstätten sind Einrichtun-
gen, in denen Kinder ab dem Säug-
lingsalter bis zum Ende der Primar-
schulzeit tagsüber regelmässig voll-
oder teilzeitlich betreut werden.

1 Kindertagesstätten sind Einrichtun-
gen, in denen Kinder ab dem Säug-
lingsalter bis zum Abschluss der Pri-
marschule tagsüber regelmässig voll-
oder teilzeitlich betreut werden.

Zustimmung

2 Tagesstrukturen sind Einrichtungen, 
in denen Kindergarten- und Primar-
schulkinder tagsüber während der 
schulfreien Zeit regelmässig betreut 
werden.

3 In Mittagsbetreuungen werden Kin-
dergarten- und Primarschulkinder über 
Mittag während höchstens zwei Stun-
den verpflegt und betreut.

4 Tagesfamilien betreuen regelmässig 
tagsüber im eigenen Haushalt gleich-
zeitig bis zu fünf Kinder vom Säug-
lingsalter bis zur Beendigung der Pri-
marschulzeit (einschliesslich eigene 

4 Tagesfamilien betreuen regelmässig 
tagsüber im eigenen Haushalt gleich-
zeitig bis zu fünf Kinder vom Säug-
lingsalter bis zum Abschluss der Pri-
marschule (einschliesslich eigene Kin-

Zustimmung
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Kinder). der).

5 In Spielgruppen werden Kinder ab in 
der Regel drei Jahren bis zum Kinder-
garteneintritt regelmässig ein- bis drei-
mal während zwei bis drei Stunden die 
Woche betreut.

§ 3
Bewilligungsvoraussetzungen; Gesuch

1 Die Bewilligung wird erteilt, wenn in 
personeller und infrastruktureller Hin-
sicht die Qualitätsvoraussetzungen 
gemäss Anhang erfüllt sind.

2 Das Bewilligungsgesuch ist schriftlich 
der Standortgemeinde beziehungswei-
se der Wohnsitzgemeinde einzureichen 
und muss die im Anhang erwähnten 
Angaben und Unterlagen enthalten.

3 Die Gemeinden können zusätzliche 
Unterlagen einfordern.

§ 4
Elternbeiträge

1
Die Gemeinden legen die Sockelbei-

träge innerhalb folgender Bandbreiten 
fest:

a) Kindertagesstätten: Fr. 15.– bis 
Fr. 25.– je Betreuungstag pro Kind,

b) Tagesstrukturen während Schulzeit: 
Fr. 8.50 bis Fr. 14.– je Betreuungstag 
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pro Kind,

c) Tagesstrukturen während Schulfe-
rien: Fr. 11.50 bis 19.– je Betreu-
ungstag pro Kind,

d) Mittagsbetreuung: Fr. 5.– bis Fr. 8.–
je Mittag pro Kind,

e) Tagesfamilien: Fr. 1.20 bis Fr. 2.– je 
Stunde pro Kind,

f) Spielgruppen: Fr. 4.– bis Fr. 6.– je 
Stunde pro Kind.

2 Der Grenzbetrag liegt bei Fr. 30'000.–
steuerbarem Einkommen oder bei Vor-
liegen steuerbaren Vermögens. Mass-
gebend ist die letzte rechtskräftige 
Steuerveranlagung. Liegt diese mehr 
als zwei Jahre zurück, können die ak-
tuellen finanziellen Verhältnisse 
zugrunde gelegt werden.

2 Der Grenzbetrag, ab dem die Eltern 
einen Leistungsbeitrag entrichten müs-
sen, liegt bei Fr. 30'000.– steuerbarem 
Einkommen oder bei Vorliegen steuer-
baren Vermögens. Massgebend ist die 
letzte rechtskräftige Steuerveranla-
gung. Liegt diese mehr als zwei Jahre 
zurück, können die aktuellen finanziel-
len Verhältnisse zugrunde gelegt wer-
den.

Zustimmung

§ 5
Übergangsrecht

1 Der Regierungsrat kann durch Ver-
ordnung für bestehende Leistungs-
erbringende vorübergehend Erleichte-
rungen bei den Qualitätsvoraussetzun-
gen vorsehen.
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§ 6
Inkrafttreten

1
Dieses Dekret ist in der Gesetzes-

sammlung zu publizieren. Der Regie-
rungsrat bestimmt den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

Aarau, 

Präsident des Grossen Rats

Protokollführer
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Kindertagesstätten und 
Tagesstrukturen 

Qualitätsvoraussetzungen (§ 3 Abs. 1 
DFK)

1. Personal

1.1. Bedarf Betreuungspersonal

Sind in einer Gruppe betreuter Kinder 
bis zu 5 Plätze belegt, muss mindes-
tens 1 ausgebildete Betreuungsperson 
anwesend sein. Sind in einer Gruppe 
zwischen 6 bis 12 Plätze belegt, müs-
sen mindestens 2 Betreuungspersonen 
anwesend sein, wovon mindestens 1 
ausgebildet ist.

Sind in einer Gruppe mehr als 12 Plät-
ze belegt, ist das Personal entspre-
chend zu erhöhen. Mindestens ein Drit-
tel der Betreuungspersonen muss aus-
gebildet sein.

Sind in einer Gruppe mehr als 12 Plät-
ze belegt, ist das Personal entspre-
chend zu erhöhen. Mindestens die 
Hälfte der Betreuungspersonen muss 
ausgebildet sein.

Festhalten

Die Plätze werden nach Betreuungs-
aufwand wie folgt gewichtet:

 Säuglinge bis 18 Monate beanspru-
chen 1,5 Plätze,

 Kleinkinder ab 18 Monate bis 6 Jah-
re beanspruchen 1 Platz,

 Kinder zwischen 7 und 12 Jahre 
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beanspruchen 0,5 Plätze,

 Kinder mit besonderen Bedürfnis-
sen (Behinderung, Verhaltensauffäl-
ligkeit, mangelnde Sprachkenntnis-
se) beanspruchen bis zu 1,5 Plätze.

1.2. Aus- und Weiterbildung

Für die Ausbildungen der Betreuungs-
personen sind die Vorgaben des Ver-
bands Kindertagesstätten der Schweiz 
(KiTaS) verbindlich.

Die Betreuungspersonen haben sich 
regelmässig weiterzubilden.

2. Räumlichkeiten

Die Räumlichkeiten müssen kindersi-
cher und zweckdienlich sein. Ein Ruhe-
und Rückzugsraum muss vorhanden 
sein.

Bewilligungsgesuch; nötige Angaben 
und Unterlagen (§ 3 Abs. 2 DFK)

 Betriebs- und Betreuungskonzept 
mit Angaben über die Trägerschaft, 
das Betreuungsangebot und die 
Organisations- und Führungsstruk-
tur,

 Stellenplan inklusive Qualifikation 
des Personals,

 Sicherheitskonzept.
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Mittagsbetreuung

Qualitätsvoraussetzungen (§ 3 Abs. 1 
DFK)

1. Personal

1.1. Bedarf Betreuungspersonal

Für eine Gruppe bis 10 Kinder muss 
mindestens 1 ausgebildete Betreu-
ungsperson anwesend sein. Ab 5 Kin-
der muss eine weitere Betreuungsper-
son abrufbereit sein.

Für eine Gruppe von 11 bis 18 Kinder 
müssen mindestens 2 Betreuungsper-
sonen anwesend sein, wovon mindes-
tens 1 ausgebildet ist.

Für grössere Gruppen als 18 Kinder ist 
das Personal angemessen zu erhöhen.

1.2. Aus- und Weiterbildung

Ausgebildete Betreuungspersonen ha-
ben einen Kurs im Bereich Mittags-
betreuung absolviert oder verfügen 
über eine Ausbildung analog den Qua-
litätsvoraussetzungen für Kindertages-
stätten und Tagesstrukturen.

Die Betreuungspersonen haben sich 
regelmässig weiterzubilden.
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2. Räumlichkeiten

Die Räumlichkeiten müssen kindersi-
cher und zweckdienlich sein.

Bewilligungsgesuch; nötige Angaben 
und Unterlagen (§ 3 Abs. 2 DFK)

 Betriebs- und Betreuungskonzept 
mit Angaben über die Trägerschaft, 
das Betreuungsangebot und die 
Organisations- und 
Führungsstruktur,

 Stellenplan inklusive Qualifikation 
des Personals,

 Sicherheitskonzept.

Spielgruppen

Qualitätsvoraussetzungen (§ 3 Abs. 1 
DFK)

1. Personal

1.1. Bedarf Betreuungspersonal

Innen–Spielgruppen

Für eine Gruppe bis zu 10 Kinder muss 
mindestens 1 ausgebildete Betreu-
ungsperson anwesend sein.

Für eine Gruppe von 11 bis maximal 
12 Kinder müssen mindestens 
2 Betreuungspersonen anwesend sein, 
wovon 1 ausgebildet ist.
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Waldspielgruppen

Für eine Gruppe bis zu 8 Kinder müs-
sen mindestens 2 Betreuungspersonen 
anwesend sein, wovon 1 für die Lei-
tung einer Waldspielgruppe qualifiziert 
ist.

Für eine Gruppe von 9 bis maximal 
12 Kinder müssen mindestens 2 aus-
gebildete Betreuungspersonen anwe-
send sein, wovon 1 für die Leitung 
einer Waldspielgruppe qualifiziert ist.

1.2. Aus- und Weiterbildung

Ausgebildete Betreuungspersonen ha-
ben einen Grundkurs (75 bis 100 Stun-
den) in einer vom Schweizerischen 
Spielgruppen-LeiterInnen-Verband 
(SSLV) empfohlenen Ausbildungsstätte 
absolviert oder verfügen über eine 
Ausbildung analog den Qualitätsvor-
aussetzungen für Kindertagesstätten 
und Tagesstrukturen.

Für die Leitung einer Waldspielgruppe 
qualifizierte Personen haben zudem 
einen Wald-Spezialisierungskurs in 
einer vom Schweizerischen Spielgrup-
pen-LeiterInnen-Verband (SSLV) emp-
fohlenen Ausbildungsstätte absolviert.

Die Betreuungspersonen haben sich 
regelmässig weiterzubilden.
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2. Räumlichkeiten

Die Räumlichkeiten müssen kindersi-
cher und zweckdienlich sein.

Bewilligungsgesuch; nötige Angaben 
und Unterlagen (§ 3 Abs. 2 DFK)

 Betriebs- und Betreuungskonzept 
mit Angaben über die Trägerschaft, 
das Betreuungsangebot und die 
Organisations- und Führungsstruk-
tur,

 Angaben zum Personal inklusive 
Qualifikation,

 Sicherheitskonzept.

Tagesfamilien

Qualitätsvoraussetzungen (§ 3 Abs. 1 
DFK)

1. Betreuungspersonen

1.1. Anforderungen an Betreuungs-
personen

 Erfahrung im Umgang mit Kindern.

 Die persönliche und die familiäre 
Situation ist stabil.

 Hinreichende Deutschkenntnisse.
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1.2. Aus- und Weiterbildung

Die Betreuungspersonen absolvieren 
einen vom Verband Tagesfamilien 
Schweiz (SVT) empfohlenen Grund-
kurs oder verfügen über eine Ausbil-
dung analog den Qualitätsvoraus-
setzungen für Kindertagesstätten und 
Tagesstrukturen.

Die Betreuungspersonen haben sich 
regelmässig weiterzubilden.

2. Räumlichkeiten

Die Räumlichkeiten müssen kindersi-
cher und zweckdienlich sein.

Bewilligungsgesuch; nötige Angaben 
und Unterlagen (§ 3 Abs. 2 DFK)

Angaben über die persönlichen und 
räumlichen Verhältnisse sowie über 
das familiäre Umfeld.

Nachweis, dass der Grundkurs absol-
viert wurde oder innerhalb eines Jahrs 
absolviert wird.


